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Neues republikanisches Blatt.
Herausgegeben von Escher und Ußeri.

Band I. X. 1.XXXVII. Bern, 23. Februar l8vv. (S. Veutoft VIII.)

G e s e z g e b u u g.

Grosser Rafth, iy. Februar.
k Fortsetzung.

G mûr unterstüzt den §. Wenn die Kosten über
Billigkeit sind, jol> sie die Vollziehung mildem können;
übrigens sieht er darin inchts böses, wenn die Eîtt-
lassung Psenningers schon 8 Tage früher bekannt war.

And erwert folgt, weil ja die vollziehende Ge-
walt ehedem auch das Recht erhielt, die aufrühre
scheu Gemeinden nach Willkühr mit Kosten und
Strafen zu belegen; warum will man ihr jczt dieses
Recht nicht gestatten, ba es um Begnadigung zu
thun ist. Was haben doch übrigens die Affiches in
Zürich mit diesem Rapport für eine Verbindung?
Wenn der Präopinant eine solche gefunden zu haben
glaubt, so würbe er wohl daran thun, sie zu ent-
decken.

Hüber. Es ist durchaus nothwendig, daß man
für diesen Fall hin der Vollziehung einige Gewalt
gebe, weil die Verfügungen gar verschieden getroffen
wurden, und daher Ausnahmen nochwendig werden.

Michel. Das vorige Direktorium hat das
Recht gehabt, Gemeinden mit Kriegslasten und Auf-
lagen zu belegen; es hat davon auf eine sehr unbll-
lige und ungleiche Art Gebrauch gemacht. So ist
der Kanton Oberland Anfangs um yo- und endlich
auf viele Vorstellungen hin um 60,000 Franken an-
gelegt worden, da doch andere Kantone, die aufrüh-
risch waren, nicht so gestraft würben. Man überzog
den Karton ohne Noth mit so v eicn Truppen, und
verursachte unnützerweise grosse Kosten, da man sich
doch gegen den Commissar Müller anheischig machte,
die Radelsfühnr auszuliefern, wenn er abziehe, der
abe- statt dessen junge Leute uaverhört unter die
I8000 versandte, und mit Artillerie, Neuterei und
Fußvolk IM Kanton e-nrükte. Er unterstüzt den Art.

Rellstab beharret auf seiner Meinung; di
Vollzi hung soll den gssezgebeuden Rathen den Vor-
kuMg machen, wenn sie solche Kosten nachlassen wssll.
Dnmr sagte, baß §s nichts übeis sey, wenn man

die Entlassung Pfenningers schon 8 Tage vorher
wußte; aber Rellstab findet es nicht so, indem Pfen-
ningec ein Mann war, der das Vaterland und die
Freiheit liebte, und Rellstab Proben durch Briefe in
Handen hat, daß der grössere Theil des Volks damit
nicht zufrieden ist, wovon er aber ein andermal spre--
chen will.

izi folgt Rellstab.
Der § wird unverändert angenommen, so wie

auch der § 17.
§ 18. Cartier. Da schon einige Gemeinden

die Kosten bezahlten, warum soll man sie den andern
nachsehen? Das Gesez, so die Gemeinden in die
Kriegskosten verfallt, ist vom 2Z. Aprill i?yy. Im
.Kanten Solothurn war ein Aufruhr im Merz, und
doch soll nun dieser Kanton bezahlen, während dis
andern Kautone, in denen Aufruhr ausgcbrochen,
frei bleiben, z. B. Luzern und Fryburg, da doch
der Statthalter m Luzern sogar 700 Franken wegew
einer Expedition gegen eine aufrührische Gcmeinds
von Staatswcgen erhielt.

Secretan. Warum in die Frage über die
Kosten eintreten; warum die 700 Franken nachzählen,
da die Rede von allgemeiner Aussöhnung ist. Diese
Frage gehört gar nicht hieher; ich begehrt die Ta-
gesordmmg.

Graf folgt Secretan: der vorhergehende § ent-
pricht hinlänglich dem Verlangen Earttcrs.

Cartier beharret.
Kiich mann unterstüzt den§: Es war eine ein-

zige aufrührische Gemeinde im Kanton Luzern, und
diese hat etliche tausend Fr. Kosten bezahlen müssen.

Cartier zieht seinen Antrag zmük, weil die
raenwmden sich beim Vollziehungsausschuß darüber
beschweren können, wenn sie glauben der Kosten bc-
freit zu werden.

Der Arrikel wird nebst den folgenden Artikel»
unverändert angenommen.

Jomini -Wägt als Zusazartikel vor: diejenige»
von der Amnestie auszuschließen, welche den in die-
sem Ge<ez enthaltnen Bedinauissen nicht Genüge leisten.

> G rasen rieb. Dieß br ngt das Gesez mit sich^
ünch der Zusazartikel ist also überflüssig.



Secretan. Beide Práoplsanten haben recht:
man darf nue Jominis Bemerkung dem 12. Artikel
beifügen.

Jomini folgt Secretan, dessen Antrag ange-
nsmmen wird.

Das Kautonsgericht vom Leman begehrt in einer
Bittschrift vom 18. Hornung Bezahlung auf Rech--

nung seiner für 17 Monate rükständigen Besoldung,
worüber dasselbe schon zweimal Vorstellungen beim
Fmcmzmmister angebracht hat.

Bourgeois begehrt Zurückweisung an den Voll-
ziehungsausschuß mit der Einladung zu entsprechen.

Fierz unterstüzt Bourgeois, dessen Antrag an-
geno!umen"wird.

Die Gemeinde Carrouge im Distrikt Oron begehrt,
daß das Gesez vom iz. December 1799 zurükgenom-
men oder vertaget werde, und daß die Eliten bezahlt
werden.

Bourgeois begehrt Zurukweifimg an die Voll-
zichuug, welche angenommen wird.

Die Versammlung bildet sich in geheime Sitzung.

Grosser Rath, 20. Hornung.

Präsident: Carrard.
Das Distciktsgericht Mettmenstetten, im Canton

Enrich, macht i» einer Bittschrift Vorstellungen gegen
die CntsMmg des V. Regierungsstatthalters Pftn-
ningcr; es lobt seinen unverdrossenen Eifer zur Be-
forizerung des allgemeinen Besten, und wünscht,
baß er wieder irr seine Würde eingesezt, oder wenige
siens die Gründe seiner Entsetzung öffentlich bekannt
gemacht werden möchten.

Csrtier fodert Zurückweisung, an die vollzie-
bende Gewalt; es ist in der Macht derselben, ihren
Kegierungsstatthaltern Entlassung zu geben; es ist

weder Tirannei noch Willkührlichkeit hierbei, und
die Vollziehung kann hierüber ihre Beweggründe be-

kanm machen oder nicht, wie es ihr gefällig ist.
Die Bittschrift wird an den Vollziehungsaus-

'Secretan. Dieser Beschluß muß durch den

Senat gehen; ich begehre, daß die Bittschrift auch
«m den Senat geschickt werde, und daß man den ^

vorigen Beschluß zurücknehme. ;

Del 0es. Man hat bisher Bittschriften, die

man an die vollziehende Gewalt sandte, immer von
Ans gerade an dieselbe gesendet ; warum will man:
zczt einen andern Weg einschlagen Ich begehre Ta- ^

«esordnung über Secretans Meinung.
Gm üe folgt Dctoes.
Gras. Es ist nicht in der Ordnung, wenn!

diese Bittschrift nicht durch dcnScuat geht; ü.bri-:
gens ist es mir gleichgültig am Cnde; der Beschluß
ist genommen.

Secretan» Die.Bittschrift ist nicht an den

großen Rath allein-, sondern an das gesetzgebende

Corps adressirt; also müßen wir den Beschluß durch
den Senat schicken ; die Sache ist gewiß wichtig;

- man entsczt Statthalter und Verwaltungska nmern;
wir sprechen da über die Comvercuz ab; Zwar glau-

'be ich daß dieser Fall nicht in der unsrigen ist;
' aber es könnte andere Fälle geben bei denen es

doch gewiß äusserst wichtig wäre daß nicht ein ein-

zelner Rath darüber spreche; ich beharre auf der Zu-
rücknahme des Beschlusses.

Del 0 es. Vor einiger Zeit hat einer der Präs-
pmanten gesagt, daß wir die einfache Tagesordnun-
gen dem Senat nicht mittheilen sollen, weil er sonst

die Initiative erhalten würde; würden wir ihm den

gegenwärtigen Beschluß zuschicken, so würden wir
ihm die Initiative einräumen; ich begehre, daß der

Beschluß beibehalten werde.
Der Beschluß wird beibehalten.

Erlacher begehrt Erklärung, ob wenn Bitt-
schriften an das geftzgeberde Corps gerichtet wer-
den, diese von dem großen Rath allein in Berathung
gezogen werden können.

Er wird eingeladen, seine Motion auf das Bu-
reau zu legen.

Cartier liest folgende verbesserte Redaktios
des 5. Artikels über die Polizei der Wirthshäuser
vor :

Jeder Wirth oder Weinhändler, der überwie-
sen wird, durch Zubereitungen von Blei Getränke
verfälscht und verkauft zu haben, soll zu einer Geld-
büße verurthestt werden, die nicht unter Zo und nicht

über 4->o Franken, und zu einer Gefangnißstrafe,
die nicht unter 2 und nicht über 8 Jahre seyn kann.

Die Beurtheilung dieses Vergehens gehört in erster

Instanz vor die Disinktsgerichte.
A n d e r w e r èh wundert sich, daß nur von Blei

die Rede sey; man soll von allen Verfälschung«
überhaupt reden.

Billeter unterstüzt den Z; andere Verfälsche
gen sind nicht so gefährlich als diese weil diese

eine Art Vergiftung ist.
Cartier. Man kann verschiedene VerfalschM

gen machen, die nicht der Gesundheit schädlich sind!

mit Blei vermischt macht der Wem verschiedene
Krankheiten.

Anderwertch. Es giebt Verfälschung«,
welche, ohne gefährlich zu seyn H betrügerisch M,
z. B. mit Obstmosi; erwünscht, daß auch hierüber

verfügt werden möchte.
Thorin findet den § nicht bestimmt genug!

er macht den Antrag, zu sagen, daß alle MisclM
gen, die den Wein schlechter machen, verböte»

seyen.

Hub e r findet den § bestimmt genug; es ii«

besonders wichtig, daß man gegen die verderbM
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Bleimischmtg warne; andere Verfälscher werden als
Betrüger bestraft.

Bill et er »nterftüzt HuSer.
Secret an findet, daß diese Discussion nichts

anders beweise, als daß der Schweizer gerne vom
Wein spreche. Es ist hier nur von einer Vsrsichts-
Maaßregel die Rede, die Gesundheit der Bürger zu
sichern. In die andere Kleinigkeiten kann man nicht
eintreten ; wenn einer seinen Wein zu sehr mit Was-
fer trankt, so wird er desto weniger Abnehmer
finden.

Dieser § wird angenommen.
Cartier schlagt sodann folgenden Zusatzarti-

kel vor :

Den Weinschenken ist verboten, andere Speisen
als Brod und Käs ihren Gasten aufzustellen. Die
erste Uebertretung soll mit einer Geldbuße von 2 Fr.,
die zweite von 4 Fr., die dritte mit dem Verlust
des Weinschenkrechts für ein Jahr belegt werden.

Erlacher will den §. dahin abändern, daß du
Weinschenken keine warmen Speisen geben dürfen.

Erlachers Antrag wird angenommen.
Hemmeier tragt an, einen Entscheid über die

dem Direktorium schon vor 3 Monaten eingelegte
Frage, ob das hiesige Gemeindhaus Nationalgut
sey oder nicht, dem Vollziehungs-Ausschuß abzu
fordern.

Dieser Antrag wird angenommen.
Der Präsident ftzt.die Berathung des Gutach

tens über das Weidxecht an die Tagesordnung.
De sloe s widersezt sich dieser Berathung, bis

die Commission über einen Antrag des B. Bourgeois
der ihr zurükgew-esen wurde, berichtet habe.

Cartier erklart, daß die Commission ihre Grund-
sätze nicht ändern könne.

Anderwerth unterstüzt Desloes,und begehrt
den Bericht in 8 Tagen.

Dieser lezte Antrag wird angenommen.
Es wird eine Bittschrift der Agentschaft Kyburg

im Canton Zürich verlesen, welche in Rücksicht des
durch den Krieg erlittenen Schadens und in ihrer
dermaliw» drückenden Lage wünscht, von den ver--
schiedenen Abgaben, welche die Direktorial - Verord-
nung vom raten December fordert, und worunter
auch die Grundzinsabgabe begriffen ist, enthoben zu
seyn; sie versichern, daß so wie sie wieder zu Kraft
ten kommen werden, es ihre erste und heiligste Pflicht
seyn werde, solche dem Vaftànd darzubringen.

Auf Fierzeus Antrag wird diese Bittschrift an
den Vollziehungs - Ausschuß gewiesen.

Die Fortsetzung der Berathung über die Forst-
pouzey wird vorgenommen.

^
Z. 20. Secretan wünscht daß diesem H. bei-

gefugt werde„Wer es boshafter Weise thut" dann
es gebe Orte, wo statt Märchen nur Zeichen an
Zäumen oder an Felsen seyen, deren Auslöschung

eben so strafbar sey, und die also auch im §. ent«
halten seyn müßen.

Beide Bemerkungen werden gutgeheißen.
§. 21. wird ohne Einwendung angenommen.
§. 22. Fierz erhebt sich wider die Gefängniß/

strafe und wünscht eine andere.
Nüce Hingenen unterstüzt den §. ; verarbeitetes

Holz wegzunehmen, ist offenbarer Diebstahl, und
wenn man die Frevler nicht sirenge straft, so wird
der Frevel nie aufhören; wir seyen unter unsern
Augen hier, wie man mit den Wa'bungen umgeht.

Kilchmanu hingegen unterstüzt Fierz, gewöhn-
lich seyen die Diebe arme Leute, und durch so eine
lINZe Gefäuguißstrafe straft man Weib und Kinder.
Er stimmt zu 6 Tagen bis ein Monat Gefängniß.

R eil stab stimmt auch zu einer mildern Strafe,
oft werden Kinder in den Wald gesandt, die sich
ve. säumen, und dann nehmen sie wo sie finden.

Pellegrini findet Kefangnißstrafe nicht zwck-
müßig; der Zwck der Straft ist Besserung des Vcr-
brechers, Beispiel für die Gesellschaft und Erstat-
tung des Schadens, dazu ist öffentliche Arbeit weit
schiklicher.

^ An der werth unterstüzt die Strafart. Dieser
Fall ist vorftzlicher Diebstahl, allein doch findet er
die Straff zu stark, und wünscht Rükweisung an
die Co-nmisson; er würde zu Z Monat stimme!?.

Gmür findet die Gefängnisstrafe auch 'zu frei--
gebig ausgetheilt, wo soll mau alle die Gefängnisse
auftreibe» ; wenn man indessen so strafen will, so
stimmt er zu 6 Tagen.

Cartier stimmt zu einer Strafe von 1 Monat
vîs 4 Monat. Allein er bemerkt, daß mancher schon
unwissender Weise dem Nachbar sein Holz wegge-
fuhrt habe, er begehrt, daß dem §. der Ausdruk:
»boshafter Weise" beigefügt werde.

Anderwerth bemerkt Cartier, daß der Aus-
druk des §. »entwenden." schon einen boshaften Vor-
sa; voraussetze, und also genüge, wegen der Dauer
der Straft stimmt er Cartier bei.

Aug s bürg er begehrt Rükweisung an die Com-
mission. Er unterscheidet die Solzfrevel in W-g-

'nähme von todtem Holz; Nmháuung von arüqe'm
Holz; Entwendung von verarbeitetem Äo!z, welche '
ein Diebstahl ist; er begehrt, daß die Strafen nach
diften Abstufungen klasstfizwt werden.

^ Thorin findet den Artikel überflüMg, da.die
«Strafe des Diebstahls schon in dem peinlichen Ge-
-ezbuch bestimmt sey.

Carmin trau will unterscheiden zwischen dem,
der einige Stücke Holz auf dem Rücken weatrâqt,
und dem, der es Wagenweis wegführt. Er beaekus
Ausweisung an die Commission.

Fierz schlägt 6 Tage wenigstens, bis 1 Monat
Gefängnisstrafe vor; wer sich dadurch nicke bessert,
wird eben so wenig durch 6 Monate gebessert.



Diese lezte Meinung w'rd angenommen.
Die §. 2z, 24, 25 und 26 werden ohne Ein-

Wendung angenommen.
H. 27. Kiichmann begehrt Rükweisung dieses

K. an die Commission, indem an vielen Orten keine
Strafen hierüber fesigesezt, sondern der Willkühr
der Zwingherren überlassen waren.

Cartier hingegen stimmt zum Z., da man der-
malen noch kein vollständiges Strafgesez machen
tonne.

Der §. wird angenommen.
Die Abfassung des Beschlusses über die Amnestie

wird vorgelesen.
Cartier widersezt sich dem Äusdruk des Zten

Artikels, der alle Oberossiziers ausnimmt. Er be-
gehrt, baß nur die Staabsossiziere ausgenommen
seyen. Da unter den andern Offizieren viele, die
meisten vielleicht so unschuldig sind, wie die Gemei-
neu, überdas, wenn man die Offiziere ausnimmttz
so werden sie alles anwenden, baß die Soldaten
von diesem Gele; nichts erfahren.

Erlach er und Rc kl stab unterstützen die Abfas-
fung als dem Beschluß des Raths gemäß, und be-
gchren Tagesordnung, die angenommen wird.

Die Sitzung endet sich geheim.

Grosser Rath, 21. Februar.
Präsident: Carrard.

Der Präsident und das Disinktsgericht Horgen
im Kanton Zürich bezeugen ihr Bcdauren über die
Entfernung des Rsgierungsstatthalters Pfenningers
und wünschen entweder dehen Vergehen kennen zu
lernen oder dessen Wiedereinsetzung.

R eilst ab. Dieses Gericht besteht aus recht-
sch.iffenen Männern; die Constitution giebt dem Di-
rektorium die Vollmacht Statthalter zu entsetzen,
aber wo haben wir ein D'rekterium? oder wo ist der
Vollziehungsausschuß hiezu geftzlich berechtigt? Mir
scheint Wlllkühr ist an die Tagesordnung gekommen:
ich fodere neuerdings Untersuchung durch eine Com-
mission, oder Einladung au die Vollziehung, uns die
Gründe von Pfenningers Entsetzung anzuzeigen, denn
wenn die »m die Freiheit und Gleichheit verdienten
Bürger, wie Pfenningen gewiß einer ist, entsezt wer-
den, so weiß ich nicht, wie es um unsre Republik
und die Freiheit in unserm Vaterlands sieht.

Fizi ist gleicher Meinung, und glaubt man sey
dem Volkswillcn Unte suchung dieses Geschäfts schul-
dig, weil man nicht rechtschaffne Bürger so auf die
Seite sezt.

Pozzi wundert sich gar nicht über Rellstabs
Zorn, aber vor einem Jahr ist der rechtschaffenste
Statthalter im Kanton ?auis entsezt worden, und
niemand hat über Willkühr des Direktoriums se-

schrien: man gehe zur Tagesordnung über Rellstabs
Anträge.

He mmeler ist Rellstabs Meinung, weil sich

nun zeigt, daß das Volk diesen Statthalter als einen

rechtschaffenen Mann allgemein schàzt, und der Aus-
schuß keineswegs Direktorium ist, sondern wir die

Macht des Volks in Händen habest, und also M
chenschaft abfordern können.

(Die Fortsetzung folgt.)

Bekan ntmachung.
Da der Centraladministration der helvetischen

Posten bekannt worden, daß verschiedene Mißbräu-
che gegen die Posten begangen werden, als Paque-

>rer, die Briefe enthalten mit dem Wort, G edruk-
tes, INLZ) zu bezeichnen, und die Geld-
groupps und kostbare Sachen enthaltende Paquetee
füp einen mindern Werth zu consigniren, als der,
so sie in der That haben, alles in der Absicht, sich

der Bezahlung des vorgeschriebenen Port zu entzie-

hen: so wird anmit jedermann bekannt gemacht,
daß die Posibureaux den bestimmten Befehl erhalte»
baben, auf diese Mißbrauche zu wachen, und di«

Moderation der Posttax für Gedrukics nur d.njeni-
gen gedrukten Sachen zukommen zu lassen, die mit

einer Bande vermacht sind, alle Plis aber, die mi!

einem ganzen Umschlag vermacht sind, als Briefe zu

taxiren, wenn schon die Indication Gedruktes (lm-
pà«z daraus stehen würde; denn auch auf den

Jndicationen der Effekten von Werth genaue Ach

tung zu geben, und diejenigen, auf welchen mau

eine falsche Indication erkennen würde, anzuhalten,
und sogleich anzuzeigen in welchem Fall denn die

Administraition die Anwendung des Gesetzes, so die

Konfiskation der mit einem falschen Werth angM
denen Sachen vorschreibt, nach aller Strenge begeh-

ren wird. — Anbei werden auch insbesonders alle

Bureaux, und alle die, so sich im Dienst dcr M
gierung befinden, und denen der Gebrauch eines

postft-cien Siegels oder Timbre zukommt, ernstlich

crmahnt, daß sie infolg ihres Eides und Pflicht die-

fes Siegel nur für ihre amtlichen Briefe gebrauchen
sollen, und daß, wenn sie selbiges auch für Partikn-
larbricft gebrauchen würden, solche Briefe, unge-^
achlet des Siegels, taxwt, und derjenige, so das-

selbe auf diese Art mißbraucht hat, seinen Obern,,
als seiner Pflicht zuwider gehandelt zu haben, ver-

leidet werden wird.

Bern, du; 16. Febr. igoo.

Die Cenlraladministrcttion de? heW
tischen Posten.
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